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Einleitung 

Seit Menschengedenken spielt die Totenehrung in nahezu allen Kulturen eine 
wichtige Rolle. Über den Akt des Zu-Grabe-Tragens - die eigentliche Bestat-
tung - hinaus war und ist die Ausstattung des Grabes ein wesentliches, wenn 
nicht sogar das bestimmende Element der Totenehrung. Die wohl imposantesten 
Zeugnisse sepulkraler Kultur und Architektur finden sich in den Pyramiden 
Ägyptens, freilich einzig für die Herrscher des Volkes und Angehörige der kö-
niglichen Dynastie erbaut. Die Friedhöfe des antiken Griechenlands und Roms 
wurden vor allem von den angesehenen Familien zum Teil mit kunstvollen 
Grabmälern (Naidia, Sepulcra, Kenotaphien) unterhalten1. Aber auch die Grab-
denkmäler einfacherer  Familien stellen nach heutigem Verständnis Kunstwerke 
und imposante Zeitzeugnisse dar. Auch in Deutschland finden sich bereits aus 
vorchristlicher Zeit die verschiedensten Beispiele eines ausgeprägten Totenkul-
tes. Seit jeher ist die Totenehrung jedoch nicht beschränkt auf das Errichten von 
Grabmälern. Auch die Ausstattung des Grabes mit Beigaben, häufig geprägt 
durch die Vorstellung, dem Verstorbenen die Reise ins Reich der Toten zu er-
möglichen, sowie die regelmäßige Darbringung von Opfergaben am Grab waren 
und sind in vielen Kulturen üblich. Zu diesem weiteren Bereich der Aus-
schmückung gehört im Christentum beispielsweise die Grabgestaltung unter 
Verwendung christlicher Symbolik oder die Bepflanzung des Grabes mit Pflan-
zen mit Symbolcharakter, wie zum Beispiel Buchsbaum, Efeu und Immergrün 
als Zeichen der Unsterblichkeit2. Insbesondere die zur Jahrhundertwende errich-
teten Bestattungsplätze bieten vielfältige Beispiele für den nahezu unbegrenzten 
Variationsreichtum bei der Ausgestaltung einer Grabstätte. 

Ein Blick auf die jüngeren Friedhöfe unserer Zeit bietet hingegen oftmals ein 
tristes Bild. Die Form der Grabdenkmäler ist, soweit es sich um die zumeist 
verwendeten Grabsteine handelt, nahezu einheitlich. Die in der Grabgestaltung 
Verwendung findende farbliche Bandbreite schwankt allenfalls zwischen dunk-
len Braun-, Grau- und Rottönen. Die Inschriften lassen die individuelle Ausprä-
gung vermissen und beschränken sich meist auf eine kurze Wiedergabe des 
Namens sowie der Lebensdaten des Verstorbenen. Die früher  häufig vorzufin-
denden Grabinschriften  in Reimform, oft mit ironischem Inhalt, sind von den 
Friedhöfen verschwunden. Auch das Bild oder Antlitz des Toten darf  als Ele-

1 Grempel,  in: EvStL, Sp. 767. 
2 Ausführlich zum Symbolcharakter der Grabbepflanzung  Richter,  DFK 1991, 354 

(356 f.). 
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ment der Grabgestaltung grundsätzlich nicht mehr erscheinen3. Regionale Be-
sonderheiten sepulkraler Kultur sind nahezu ausgelöscht. Die Ursache dieser 
bedauernswerten Entwicklung ist in den Grabgestaltungsvorschriften  der kom-
munalen Friedhofssatzungen zu suchen. Bei diesen gestalterischen Vorgaben 
handelt es sich um vielgestaltige Ge- oder Verbote, die der Regulierung des äu-
ßeren Erscheinungsbildes des einzelnen Grabdenkmals, der jeweiligen Grabstät-
te, aber auch des Friedhofs in seiner Gesamtheit zu dienen bestimmt sind. Die 
kommunalen Grabgestaltungsvorschriften  treten in den verschiedensten Varia-
tionen auf Einige gelten ausnahmslos für jede Abteilung und jedes Grabfeld 
des jeweiligen Friedhofs, andere müssen lediglich in bestimmten Abteilungen 
beachtet werden. Schließlich gibt es die Gestaltung des Grabes unmittelbar be-
einflussende Ge- oder Verbote, die jedoch nicht explizit als GestaltungsVor-
schriften bezeichnet werden, und mitunter über die gestalterische Zielsetzung 
hinaus andere Zwecke verfolgen, oder sogar ausschließlich der Verfolgung ei-
nes eigenständigen Ziels dienen. 

Die Gestaltung der Grabstätten stellt die konfliktträchtigste Materie inner-
halb des Friedhofs- und Bestattungsrechts dar. Immer wieder kommt es zu hef-
tigen Auseinandersetzungen zwischen Nutzungsberechtigten und Friedhofsträ-
gern, aber auch zwischen Vertretern der verschiedensten Interessenverbände um 
das Recht auf Grabgestaltung. Seit nunmehr 40 Jahren besteht eine umfangrei-
che Rechtsprechung zum Recht der Grabgestaltung, ohne daß auch nur ansatz-
weise der Versuch unternommen worden wäre, einer individuellen Grabgestal-
tung zum Durchbruch zu verhelfen, die diesen Namen auch verdient. Zu Neu-
orientierungen kommt es allenfalls auf Nebenschauplätzen, die notwendige In-
fragestellung der herrschenden Dogmatik jedoch bleibt aus. Stattdessen werden 
Gestaltungen untersagt, weil sie sich nicht in das Gesamtbild des Friedhofs ein-
fügen, angeblich protzig wirken, zu hell oder zu dunkel, oder auch schlicht un-
üblich sind. So konstatiert Battis4 zu Recht ein dem Rechtsgebiet des Friedhofs-
rechts eigenes Beharrungsvermögen, welches die verfassungs- und verwaltungs-
rechtlich gebotene Neukonzeption verhindert und allenfalls bruchstückhafte 
Einzellösungen zugelassen hat. Der verfassungs- und verwaltungsrechtliche 
Nachholbedarf  des Friedhofsrechts 5 ist in der Tat eklatant. Offensichtlich  trauen 
auch die allermeisten Friedhofsträger  und Befürworter  gestalterischer Vorgaben 
den Betroffenen  selbständige Entscheidungen in geschmacklichen Fragen über-
haupt nicht zu. So ist die Rede davon, daß die Entwicklung auf den Friedhöfen 
günstig beeinflußt werden muß6, um zu einer geschlossenen und neuzeitlichen 

3 Vgl. von Köckritz,  Friedhof und Denkmal 1995, 18 (19). Instruktiv hierzu auch 
Behrens,  DFK 1992, 70. 

4 Battis , Gewerbearchiv 1982, 145. 
5 So Battis , Gewerbearchiv 1982, 145; Gaedke,  Handbuch des Friedhofs- und Bestat-

tungsrechts, S. 12. 
6 Werkmeister,  Der Landkreis 1969, 396. 
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Formung der Friedhöfe zu gelangen7. Die Mehrzahl der Benutzer wählt angeb-
lich eine wenig geschmackvolle Grabgestaltung8, so daß sich Städte, Gemein-
den und Vereinigungen nachdrücklich darum bemühen müssten, den Friedhöfen 
ein Gesicht zu geben, das einem geläuterten Geschmack entspricht9. Eine ge-
nehmigungsfreie Aufstellung von Grabmalen würde zu Gestaltungen und Aus-
wüchsen, ja zu eklatanter Verunstaltung fuhren, die mit den berechtigten Emp-
findungen und Anschauungen der Allgemeinheit nicht vereinbar wären10. Es sei 
zu hoffen,  daß sich ebenso wie die Grabmalsgestaltung auch die Grabbepflan-
zung bald einem Leitbild einfüge11. 

Dem breiten Durchschnittspublikum wird die Fähigkeit zur Entscheidung 
über Geschmacksfragen schlichtweg abgesprochen mit dem knappen Hinweis, 
daß es überhaupt keinen Geschmack besitzt, dieser ihm vielmehr vorgegeben 
wird12. Es ist die Rede vom Unwissen vieler Nutzungsberechtigter, die bei 
Nichtbeachtung der Gestaltungsvorschriften  seelische und geistige Schäden da-
vontragen würden13. Angeblich besteht die Notwendigkeit, die Nutzungsbe-
rechtigten in zähem Bemühen zu erziehen14. Dem Wunsch nach individueller 
Grabgestaltung wird als Motiv Geltungsbedürfnis15, Prestigedenken16, überstei-
gerter Individualismus17, Hang zum Protzentum18, Willkür und Eigennutz19 un-
terstellt. Derjenige, dessen Herz zu klein sei, um die Schicksalsgemeinschaft der 
Menschen vor der Übermacht des Todes zu empfinden, habe nur das Grab sei-
ner Angehörigen im verengten Blickfeld und denke in kleinlichem Egoismus 
nur an dessen Pflege und Gestaltung20. Die heute oftmals denkmalgeschützten 
Friedhofsengel des 19. Jahrhunderts werden als süßlich und unwürdig tituliert21. 
Die Liste dieser für sich selbst Sachlichkeit in Anspruch nehmenden Äußerun-
gen ließe sich beliebig fortsetzen. Daß auch sachliche Argumente gegen eine 
freie Grabgestaltung angeführt  werden, soll dabei gar nicht bestritten werden. 

7 Scheuner,  Die Gemeinde 1956, 75. 
8 Boehlke,  Die Verwendung des hochglanzpolierten schwedischen schwarzen Granit-

gesteins auf den Friedhöfen, 1955, S. 7. 
9 So Darmstadt/Doose,  Der Städtetag 1966, 295 (296). 
10 Gaedke,  Handbuch des Friedhofs- und Bestattungsrechts, S. 200. 
11 Boehlke,  Der Landkreis 1981, 688 (689). 
12 So ausdrücklich Hermann,  Kulturarbeit 1958, 111 (116). 
13 Spemann, DFK 1994, 238 (239). 
14 So Lindner,  Friedhof und Grabmal 1953, 5 (9). 
,5BayVGH, VGHE 13, 52 (56). 
16 Richter,  DFK 1991,354. 
17 Spemann, DFK 1994, 238 (240). 
18 Göb, Der Landkreis 1965, 390 (391). 
19 Vgl. Scheuner,  Die Gemeinde 1957, 5 (6). 
2 0 So ausdrücklich Fechner,  Erwiderung, S. 69. 
2 1 Vgl. Fechner,  Erwiderung, S. 68. 


